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SCHREIBEN VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG AN DIE MIT-
RAETE, HPTM. JOHANN JAKOB BRANDENBERG, [ CHRISTOPH]
ANDERMATT, [ALT] KIRCHMEIER[VON BAAR] , UND JOHANN
WEBER, [ ALT] LANDVOGT[ DER GRAFSCHAFT BADEN] , DERZEIT
TAGSATZUNGSGESANDTEAN DER KONFERENZ[ DER VII KATH.
ORTE - IX KATH. ORTE, AUSG. SO UND GL - UND DER ABTEI
SANKT GALLEN] ZU LUZERN1

"Jn diser stund werden Vir von Unnserem Landtvogt [Josue ] J t t e n im Thur-

geüw sehrifftlichen berichtet , das Schultheis [ Gabriel ] Enge  l e r von
2

frauwenfeldt (nit grundtlich wüssent us was einrathen ) seine schandtliche

Reden bei diserer Conferentz Zue verdädigen und fällig abzuemachen , nacher

Luceren verreiset seye ; Nun wüssen Vir das bey lest in Brunnen gehaltner Zuo-

samenkunfft usgefallen , das der Landtvogt den Engeier nit Straffen , sonderen

Jnne nacher Baden kommen lassen solle , allwo die sach mit mehrerem Emst und

der [ im Thurgau reg . ] Orten gehörigen respect vorgenommen , auch anbey der

Statt Frauwenfeldt in hoc casu Jhre vorwendende Recht ordenlich erleüteret,

und dan das vätterliche birchen [ ?] Sigel darauffgetruckht werden könne , deme

allem Vir fölligen beyfahl geben , Undt damit die sach nit mit einem Schatten¬

schein vorbeygange , Undt die angetaste lobl . Orth nit also in so hochem

Schimpff in das conivieren [ ?] eingefüret werden , als gelangt hiermit unser

bevelch an die Herren , das Sie in des Engelers angelegenheit sich nit eirrni-

schen , nichts helffen usmachen , sonderen solches Zue der erforderlichen erör-

terung nacher Baden [an die Tagsatzung ] weisen sollen , und dis in ansächung

das dismahlen beide Lobl . Mitregierendte Orth Zürich und Glarus abwesendt

sind , und dem Landtvogt seine gehörige gefähl hinderrugs benommen und verdä-

diget sein wurden " . Man bitte sie daher eindringlich , diesen ihren

Instruktionen getreulich nachzukoitunen.

1) Adressaten aufgrund einer von anderer Hand angebrachten Dorsualnotiz er¬
schlossen.

2 ) s . EA VI 2, 1756 Art . 270



3) Die letzte in den gedruckten EA erwähnte Konferenz von Brunnen fand am
12 . Mai 1683 statt und wurde nur von UR, SZ und NW besucht 3 s . ebenda 77
(Nr . 47 ) . An dieser wurde genanntes Traktandum nicht erörtert . Es wird
sich daher bei der hier in AH 43/123 erwähnten Konferenz von Birunnen um
eine später statt findende 3 in den gedruckten EA nicht berücksichtigte Zu¬
sammenkunft handeln.

Kopie , von Landschreiber Niklaus Andermatt
AH 43 , 291 - 292 - Blatt 292 r  leer
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